
Anlage 6 – 1. Blatt Vorderseite 
Eintragung im Ehebuch (Behörde und Nr.) 
      
Tag, Uhrzeit und Ort der Eheschließung 
      

NIEDERSCHRIFT (ERKLÄRUNGEN) ZUR ERMITTLUNG DER EHEFÄHIGKEIT 
Aufgenommen (Behörde, Tag und Aktenbezeichnung) 
      
Leiter der Amtshandlung 
      
Erklärungen der Verlobten und dazu vorgelegte Urkunden und Nachweise, die für die Beurteilung der Ehefähigkeit und für die 
Eintragungen in die Personenstandsbücher benötigt werden. 

Familienname/Nachname (unterstreichen), Vornamen 
      

Akademischer Grad/Standesbezeichnung 
      

Gemeinsamer Familienname/gleichlautender Nachname  
      

Wohnanschrift 
      

Religionszugehörigkeit 
      

Tag und Ort der Geburt 
      

Eintragung der Geburt (Behörde und Nr.) 
      

Staatsangehörigkeit und Evidenzgemeinde 
      

Familienstand 
      

Eintragung der letzten früheren Ehe (Behörde und Nr.) 
      

aufgelöst durch 1) 

 Tod  Scheidung  Aufhebung  Nichtigerklärung 
mit Wirkung vom 
      

Zahl der früheren Ehen 
      

Begründung der letzten früheren eingetragenen Partnerschaft (Behörde und Nr.) 
      

aufgelöst durch 1) 
 Tod  Auflösung  Nichtigerklärung 

mit Wirkung vom 
      

Zahl der früheren EP 
      

beschränkt geschäftsfähig wegen 
      

 Einwilligung des ges. Vertreters liegt vor 1) 
 Einwilligung des (der) Erziehungsber. liegt vor 1) 

Ehemündigerklärung (Gericht, GZ)       

V
er

lo
b

te
r 

 Ersetzung der verweigerten Einwilligung 1) (Gericht, GZ) 

Familienname/Nachname (unterstreichen), Vornamen 
      

Akademischer Grad/Standesbezeichnung 
      

Gemeinsamer Familiennamegleichlautender Nachname 
      

Wohnanschrift 
      

Religionszugehörigkeit 
      

Tag und Ort der Geburt 
      

Eintragung der Geburt (Behörde und Nr.) 
      

Staatsangehörigkeit und Evidenzgemeinde 
      

Familienstand 
      

Eintragung der letzten früheren Ehe (Behörde und Nr.) 
      

aufgelöst durch 1) 
 Tod  Scheidung  Aufhebung  Nichtigerklärung 

mit Wirkung vom 
      

Zahl der früheren Ehen 
      

Begründung der letzten früheren eingetragenen Partnerschaft (Behörde und Nr.) 
      
aufgelöst durch 1) 

 Tod  Auflösung  Nichtigerklärung 
mit Wirkung vom 
      

Zahl der früheren EP 
      

beschränkt geschäftsfähig wegen 
      

 Einwilligung des ges. Vertreters liegt vor 1) 
 Einwilligung des (der) Erziehungsber. liegt vor 1) 

Ehemündigerklärung (Gericht, GZ)       
 

V
er

lo
b

te
 

 Ersetzung der verweigerten Einwilligung 1) (Gericht, GZ) 

  
1) Zutreffendes bitte ankreuzen 6 

 

BGBl. II - Ausgegeben am 1. Jänner 2010 - Nr. 1 1 von 4

www.ris.bka.gv.at



Anlage 6 – 1. Blatt Rückseite 

V
at

er
 Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

M
ut

te
r 

de
s 

V
er

lo
bt

en
 

Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

V
at

er
 Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

M
ut

te
r 

de
r V

er
lo

bt
en

 

Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

W
ah

le
lte

rn
 

de
s 

(d
er

) V
er

lo
bt

en
 

Familienname/Nachnamen (unterstreichen), Vornamen, Tag, Ort und Eintragung der Geburt 2) 

      

V e r l o b t e r : 
Ich wurde über die Ehevoraussetzungen nach 

  österreichischem 1)       Recht 

V e r l o b t e  : 
Ich wurde über die Ehevoraussetzungen nach 

  österreichischem 1)       Recht 

in Kenntnis gesetzt. Ich versichere, dass nach meinem Wissen kein der Ehe hinderliches (Wahl-) Verwandtschaftsverhältnis, Eheband, 
keine aufrechte eingetragene Partnerschaft oder kein sonstiges Hindernis besteht. Ich versichere weiter, dass die von mir vorgelegten 
Urkunden und Nachweise echt sind und sich auf meine Person beziehen. 

 Ich wurde auf die für meine Namensführung nach der Eheschließung maßgebenden Bestimmungen des 

  österreichischen 1)                  1) Rechts 
hingewiesen. 

  Ich bestimme nach § 93 Abs. 1 ABGB 
den Familiennamen    des Mannes    der Frau 
als gemeinsamen Familiennamen. 

  österreichischen 1)                 1) Rechts 
hingewiesen. 

  Ich bestimme nach § 93 Abs. 1 ABGB 
den Familiennamen    des Mannes    der Frau 
als gemeinsamen Familiennamen. 

  Ich erkläre, dass ich nach § 93 Abs. 2 ABGB dem 
gemeinsamen Familiennamen meinen bisherigen 
Familiennamen unter Setzung eines Bindestriches 

  voranstellen   nachstellen werde. 

  Ich erkläre, dass ich nach § 93 Abs. 2 ABGB dem 
gemeinsamen Familiennamen meinen bisherigen 
Familiennamen unter Setzung eines Bindestriches 

  voranstellen   nachstellen werde. 

 
  Ich erkläre nach § 93 Abs. 3 ABGB, dass ich 

meinen bisherigen Familiennamen weiterführen werde. 

  Mangels einer Bestimmung nach § 93 Abs. 1 ABGB und einer Erklärung nach § 93 Abs. 3 ABGB wird der Familienname des 
      Mannes gemeinsamer Familienname.1) 

 Ich gebe die Erklärung ab 

      

 Ich gebe die Erklärung ab 

      

 Ich werde bei der Eheschließung den Namen 
      
als Familiennamen bestimmen. 

 Ich werde bei der Eheschließung den Namen 
      
als Familiennamen bestimmen. 

 Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass ich nach der 
Eheschließung den Familiennamen 
      
zu führen haben werde. 

 Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass ich nach der 
Eheschließung den Familiennamen 
      
zu führen haben werde. 

  Wir, die Verlobten, bestimmen nach § 93 Abs. 3 ABGB in Verbindung mit § 139 Abs. 2 ABGB den Familiennamen 
  des Mannes   der Frau zum Familiennamen der aus der Ehe stammenden Kinder. 
  Wir wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass die aus der Ehe stammenden Kinder den Familiennamen 

      

  des Mannes   der Frau        zu führen haben werden. 

  stellen den Antrag auf Trauung 1) 
  Wir wollen die Ehe in       

 schließen und beantragen die Abtretung der Unterlagen für die Trauung an die zuständige Personenstandsbehörde. 1) 
  Ich (Wir) stelle(n) den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. 1) 

  Wir geben die Zustimmung   Wir geben nicht die Zustimmung, 1) dass die Eheschließung in das 
wöchentliche Verzeichnis der Eheschließungen, das jeder Antragsteller erhalten kann, aufgenommen wird. 

2)   Tag und Eintragung der Geburt sind nur anzuführen, wenn diese Daten der Abschrift aus dem Geburtenbuch des (der) Verlobten entnommen werden können. 
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Anlage 6 – 2. Blatt Vorderseite 
Wir wurden von den gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen und Wirkungen der Legitimation durch nachfolgende  
Ehe, besonders über die Erklärungen, die in bestimmten Fällen für den Eintritt der namensrechtlichen Wirkungen erforderlich sind, 
in Kenntnis gesetzt und geben an, dass wir   keine gemeinsamen Kinder haben 

  folgende gemeinsame als unehelich beurkundete Kinder haben (Familien-/Nachname, Vornamen, Staatsangehörigkeit): 3) 
      

Datum und Unterschrift der Verlobten und des Standesbeamten 
 
 

            
Familienname/Nachname, Vornamen, Identitätsnachweis 
      
erklären (erklärt), nachdem sie (er) sich als gesetzliche(r) Vertreter und Erziehungsberechtigte(r) der (des) Verlobten ausgewiesen 
haben (hat), ihre (seine) Einwilligung zur beabsichtigten Ehe. 
       
 Datum und Unterschrift(en) 
Vorgelegte sonstige Urkunden und Nachweise 
      
Heiratsurkunde der     Ehe (Behörde, Eintragung)   des Mannes   der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe (Gericht, Geschäftszahl); bei Tod (Behörde, Eintragung) 
      
Heiratsurkunde der     Ehe                                      des Mannes       der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe 
      
Heiratsurkunde der     Ehe                                      des Mannes       der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe 
      
Heiratsurkunde der     Ehe                                      des Mannes       der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe 
      
Anerkennung der ausländischen eheauflösenden Entscheidung (Geschäftszahl) 
      
Partnerschaftsurkunde der     EP (Behörde, Eintragung)                          des Mannes    der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser EP (Gericht, Geschäftszahl); bei Tod (Behörde, Eintragung) 
      
Partnerschaftsurkunde der     EP                                       des Mannes        der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser EP 
      
Partnerschaftsurkunde der     EP                                       des Mannes        der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser EP 
      
Partnerschaftsurkunde der     EP                                       des Mannes        der Frau 
      
Auflösung (Nichtigerklärung) dieser EP 
      
Anerkennung der ausländischen Entscheidung (Geschäftszahl) 
      
Ehefähigkeitszeugnis                                                                         des Mannes        der Frau 
      
Nachweis der Staatsangehörigkeit des Mannes (Behörde, Tag, GZ) 
      
Nachweis der Staatsangehörigkeit der Frau (Behörde, Tag, GZ) 
      
Nachweis des Hauptwohnsitzes (Aufenthaltes)                                        des Mannes        der Frau 
      
Nachweis des akademischen Grades (der Standesbezeichnung)                 des Mannes                     der Frau 
      

  Das Ermittlungsverfahren ergab bisher keine Ehehindernisse 
  Die Unterlagen werden der Personenstandsbehörde in                    abgetreten. 
  Das Ehefähigkeitszeugnis wurde ausgestellt.                                                    (Standesbeamter) 

 A k t e n v e r m e r k 
 Im Ermittlungsverfahren wurde(n) 

  keine Ehehindernisse festgestellt, 
  das Ehehindernis der                                                               festgestellt.                                  (Standesbeamter) 

3)  Der Niederschrift ist ggf. eine Abschrift des ausgefüllten Vordrucks „Mitteilung über gemeinsame Kinder“ anzuschließen. 
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Anlage 6 – 2. Blatt Rückseite 
Trauzeugen (Familienname/Nachname, Vornamen, Wohnort) 
      

E r l e d i g u n g s v e r m e r k e 
  Eintragung im Namensverzeichnis  
  Mitteilung an das Geburtenbuch des Mannes (§ 17 Abs. 2 Z 1 PStV) 
  Mitteilung an das Geburtenbuch der Frau (§ 17 Abs. 2 Z 1 PStV) 
  Mitteilung an das Geburtenbuch gemeinsamer als unehelich beurkundeter Kinder (§ 17 Abs. 2 Z 2 PStV) 
  Mitteilung an das Ehebuch der letzten Vorehe des Mannes (§ 17 Abs. 2 Z 3 PStV) 
  Mitteilung an das Ehebuch der letzten Vorehe der Frau (§ 17 Abs. 2 Z 3 PStV) 
  Mitteilung an das Partnerschaftsbuch der letzten eingetragenen Partnerschaft der Frau (§ 17 Abs. 2 Z 3a PStV) 
  Mitteilung an das Partnerschaftsbuch der letzten eingetragenen Partnerschaft des Mannes (§ 17 Abs. 2 Z 3a PStV) 
  Mitteilung an die Staatsbürgerschaftsevidenzstelle (§17 Abs. 2 Z 4 PStV) 
  Mitteilung an die örtlich zuständige Sicherheitsdirektion, in Wien an die Bundespolizeidirektion Wien (§ 17 Abs. 2 Z 5 PStV) 
  Mitteilung an das Militärkommando (§ 17 Abs. 2 Z 6 PStV) 
  Mitteilung an die Statistik Österreich (§ 17 Abs. 2 Z 7 PStV) 
  Mitteilung an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (§ 17 Abs. 2 Z 8 PStV)  
  Änderungszugriff auf das ZMR (§ 11 Abs. 1a MeldeG) 
  Austausch von Personenstandsurkunden mit            
  Eintragung im wöchentlichen Verzeichnis (§ 37 Abs. 4 PStV und § 16 PStV) 
  zum Sammelakt  

                                                                                                                                                                                 
                                                                   (Datum)                                       (Standesbeamter) 

Gebühren (BSt) 1. Behörde 2. Behörde       

Verwaltungsabgaben (VA) 
BGeb VA BGeb VA 

Niederschrift 
                        

Eheschließung 
                        

     Heiratsurkunden 
                        

     Abschriften aus        
       dem Ehebuch 

                        

Beilagen                         

                              

                              

                         
Geb. Verz. 
Nr.       S u m m e 

                        

 
      Abschriften aus dem Geburtenbuch (Ersatzurkunden), 
 
      Staatsbürgerschaftsnachweise,      Identitätsnachweise, 
 
      Meldenachweise,       Heiratsurkunden, 
 
      Scheidungsurteile,       Scheidungsbeschlüsse, 
 
      Partnerschaftsurkunden,                     gerichtliche         
                                                                         Auflösungsentscheidung, 
 
      Sterbeurkunden,       Diplome 
 
      
 
      
zurückerhalten. 

                                                        
                                                                      (Datum und Unterschrift)  
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